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1 Einleitung

Diese Broschüre richtet sich an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus der
Entgeltabrechnung, zu deren Aufgabengebiet auch die Entgeltabrechnungen von
Altersteilzeit-Fällen gehört. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in ATZ gehen
möchten oder sich in derselben befinden, möchten ihre Gehaltsabrechnungen
gerne inhaltlich nachvollziehen und sich darauf verlassen können, dass ihre
Bezüge in ATZ nachhaltig korrekt abgerechnet werden.

Da Gehaltsabrechnungen in ATZ durchaus sehr komplex sind, widmet sich diese
Broschüre anhand von zahlreichen Praxisfällen und Berechnungsbeispielen den
Besonderheiten der ATZ im Arbeitsrecht, Lohnsteuerrecht und Sozialversiche-
rungsrecht.

Insbesondere geht es hier um die Darstellung von unterschiedlichen ATZ-Model-
len, um die Beurteilung und Handhabung von Entgeltbestandteilen vor der ATZ
und in ATZ sowie die korrekte Berechnung der Aufstockungsbeträge zum Netto
und zur Rentenversicherung.

Anhand der bereits erwähnten Berechnungsbeispiele werden Sie die Regelungen
der ATZ sehr gut nachvollziehen können.

� 2018 Verlag Dashöfer GmbH
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Allgemein

Das Charakteristische an dem Modell der Altersteilzeit ist, dass es sich hierbei um
eine Art „Vorruhestandsmodell“ handelt, denn im Rahmen dieses Modells wird
die Arbeitszeit um die Hälfte der üblichen Arbeitszeit reduziert. Der ältere Arbeit-
nehmer geht somit auf harmonische Weise früher in den Ruhestand.

Die Altersteilzeit kann mit Anspruch oder ohne Anspruch auf Leistungen von der
Bundesagentur für Arbeit ermöglicht werden.

Grundlage der Altersteilzeit ist das Gesetz zur Förderung eines gleitenden Über-
gangs in den Ruhestand vom 23.7.1996, mit dem das Altersteilzeitgesetz in Kraft
getreten ist. Es wurde immer wieder geändert und ergänzt. Eine grundlegende
Änderung erfuhr das Gesetz mit Wirkung ab dem 1.7.2004 durch das Dritte
Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vom 23.12.2003 und die
Heraufsetzung der Altersgrenze für die vorzeitige Inanspruchnahme der Alters-
rente wegen Altersteilzeit durch das Rentenversicherung-Nachhaltigkeitsgesetz.
Nach diesem Gesetz entfällt die Altersrente nach Altersteilzeitarbeit für Jahrgänge
ab Geburtsjahr 1952. Die stufenweise Anhebung der Regelaltersrente durch das
Rentenversicherung-Anpassungsgesetz von 65 auf 67 ab Jahrgang 1947 wird für
Versicherte, die vor dem 1.1.1955 geboren sind und vor dem 1.1.2007 Altersteilzeit
vereinbart haben, ausgeschlossen.

Arbeitsmarktpolitisch soll das Altersteilzeitgesetz der Entlastung des Arbeitsmark-
tes dienen.

� 2018 Verlag Dashöfer GmbH
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2 Personenkreis

2.1 Die Vollendung des 55. Lebensjahres

Grundsätzlich hat jeder Arbeitnehmer mit 55 Jahren die Möglichkeit, in Alters-
teilzeit zu gehen

• Das 55. Lebensjahr ist vollendet (§ 2 Abs.1 Nr.1 AtG).

• Die gesetzliche Regelung ist unbefristet (§ 1 Abs. 2 AtG).

• Förderleistungen können für die Zeit ab 01.01.2010 nur noch erbracht werden,
wenn die Altersteilzeitarbeit vor diesem Zeitpunkt begonnen hat.

2.2 Beschäftigung vor Beginn der Altersteilzeit

• Innerhalb der letzten 5 Jahre vor Beginn der Altersteilzeit bestand mindes-
tens 1.080 Kalendertage eine versicherungspflichtige Beschäftigung (§ 2
Abs.1 Nr. 3 AtG).

• Die Beschäftigungszeit kann auch durch eine mehr als geringfügige
Teilzeitbeschäftigung erfüllt werden.

• Innerhalb der Fünfjahresfrist werden auch Arbeitslosengeld/Arbeitslosenhilfe
oder eine andere Entgeltersatzleistung (z.B. Krankengeld) als versicherungs-
pflichtige Beschäftigungszeiten berücksichtigt.

• Die Altersteilzeit ist vor ihrem Beginn zu vereinbaren.

• Die Altersteilzeit muss bis zum frühestmöglichen Zeitpunkt, zu dem der
Arbeitnehmer eine Altersrente (ggf. auch eine geminderte) beanspruchen
kann, vereinbart werden.

• Der Arbeitnehmer sollte im Vorfeld des Abschlusses einer Altersteilzeitverein-
barung unbedingt detaillierte Informationen über seinen persönlichen Ver-
sicherungsverlauf beim zuständigen Rentenversicherungsträger einholen.

� 2018 Verlag Dashöfer GmbH
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3 Arbeitszeit

3.1 Reduzierung der Arbeitszeit

• Die Arbeitszeit des Arbeitnehmers muss in einer Vereinbarung zwischen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf die Hälfte der bisherigen wöchentlichen
Arbeitszeit vermindert werden (§ 2 Abs.1 Nr. 2 AtG).

• Die bisherige Arbeitszeit bezeichnet hier die wöchentliche Arbeitszeit,

– die mit dem Arbeitnehmer unmittelbar vor dem Übergang in die Alters-
teilzeit vereinbart war,

– jedoch höchstens die im Durchschnitt der letzten 24 Monate vereinbarte
Arbeitszeit.

• Ist die unmittelbar vor dem Übergang in die Altersteilzeitarbeit vereinbarte
Arbeitszeit niedriger als der errechnete Durchschnittswert der letzten 24 Mona-
te, ist nur die unmittelbar vor dem Übergang in die Altersteilzeitarbeit verein-
barte Arbeitszeit Ausgangsbasis für die Halbierung der Arbeitszeit, da es sich
bei der Regelung nur um eine Höchstgrenze handelt, die sich selbst nicht erhö-
hend auswirkt.

Der Arbeitnehmer muss auch nach der Reduzierung der Arbeitszeit versiche-
rungspflichtig, also mehr als geringfügig beschäftigt bleiben.

� 2018 Verlag Dashöfer GmbH
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Beispiel

Beginn der Altersteilzeit: 01.01.2018

Vereinbarte Arbeitszeit am 31.12.2017 35. Std./Wo.

Vereinbarte Arbeitszeit

a) vom 01.01.16 bis 30.06.16 (6 Mo) 30 Std./Wo.

b) vom 01.07.17 bis 31.12.17 (18 Mo) 35 Std./Wo.

Vereinbarte Arbeitszeit

Im Durchschnitt der letzten 24 Monate

(6 x 30 + 18 x 35) : 24 33,75 Std./Wo.

Lösung

Obwohl die unmittelbar vor dem Übergang in die Altersteilzeit vereinbarte

Arbeitszeit 35 Std./Wo. betragen hat, können als bisherige Arbeitszeit nur

33,75 Std./Wo. zugrunde gelegt werden. Die ermittelte durchschnittliche

Arbeitszeit kann auf die nächste volle Stunde gerundet werden; in diesem

Fall kann die bisherige Arbeitszeit 33 oder 34 Std./Wo. betragen.

� 2018 Verlag Dashöfer GmbH
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